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©©toetjer. ©etoeröehereitt.
(Officielle fDlitttjeilung be§ ©ehe«

tariateS.)'

Ser 3entralDorftanb nabm
in fetner ©ipung oont 21. SDlärj
in 3üricf), melcber and) §err Sr.
taufmann als Vertreter beê eibg.
3nbuftriebepartementS beituolpte,

ben Sericbt beS §errn ©rojfratl) Sr. ®uber=Surcïbarbt in
Söafel entgegen über bie bisherigen Serbanbluttgen ber fÇiinfer=

ïommiffion, melcbe bom 3entraIborftanb mit atuSarbeitnng
eineê fchtoeiger. ®emerbegefe&--©ntmurfe3 beauftragt loorben

mar. Siefe tommiffion bat in brei ©jungen einen 3lb=

fdpitt betr. gefefclicbe ©infübrung bon SeritfSgenoffenfdjaften
burdjberatben. Ser 3entralborftanb ift nun über bie 3me<h

ntäjjigleit fotdjer Organifationeit unb bie Surdjfübrbarfeit
bezüglicher ©efefceSbeftimmungen getbeilter Sfnfidj;. Sie
Sl)ätigfeit ber tommiffion tonrbe augemeffen berbanft. Ser
leitenbe SluSfdpfi mirb, geftüfct auf bie in ber ©ifcung beS

3entraIborftanbe§ gemattete SiSfuffion eine SSoitage ait bie

näcbfte Selegirtenberfantmlung, melcbe für ©nbe 2M b. 3.
in SluSficbt genommen ift, ausarbeiten. @o 4beit möglich
foHen aueb bie ©eftionen noeb borber begrübt merben, bamit
jie Seranlaffung baben, bie Srage ber 33erufSgenoffenfd)aften

p befpreeben unb bie Selegirteitberfammlung um fo beffer
im Satte fein mirb, Stellung p nehmen p ber fDiotion,
melcbe bie Herren Sabon, ßomteffe, SecurtinS unb 3SogeI=

fanget im fdjmeijerifcben fftationalratb betreffenb bie Obligo»

torifdbeu ©pnbifate geftettt baben. Sfitf ein meitereS tgaupt»
traftanbum ber in ©cbaffbanfen ftattfinbenben Selegirtenber»
fammlung mürbe bergirf)tet.

©obanit befdjlofj ber 3entralborftaub nad) ©infiebtnabme
beS SericbteS über bie ©rgebniffe ber bon ibm beranftatteten
©rbebuttgen betreffenb bie Stellung beS ©emerbeftanbeS pr
©infübrung ber fchtueiger. tranfen» unb Itnfallberfidjerung,
befdjliefjt :

Seit SunbeSbebörben finb fotgeube fpegiefle Sßünfdje pr
Serücffidjtigung anpempfeblen :

1. Sie ltnfa(loerftd)erung ift ftaatlidj 311 orgauifiren;
ebenfo bie Srantenberfidjerung (unter Sorbebalt ber nadi»
ftebenben 3iffrr 4). Seibe finb obligatorifdj p erftären für
alte in 3nbuftrie, ©emerbe, Saubmirtbfcbaft, ©anbei unb Ser»
£ebr befcbäftigteit Sngeftellten, Arbeiter unb Sebrlinge ; ferner
für alle Sicnftboieu ; enblid) für biefenigen ©efdjäftäinbaber
ober felbftftänbig ©rmerbenben, meldje nicht ein 3abre§ein=
fommen oon über Sr- 3000 ober ein Sermögen 001t über

50,000 nadjmeifeit fönnen.
3m Uebrigen foH ber Seitritt gur ^rantenoerfidjerung

eitlen Sßerfonen oont 16. SllterSjabre an freigefteilt fein;
ebenfo ber Seitritt pr llnfallberfidjerung bis gu einer Ser»
ficberungSfumme oon Sr. 5000.

2. Sie Soften ber ftaattidjen Sranfenüerfidjerung finb in
ber Siegel bon bett Serficberten felbft p tragen.

3. Sie ftaatlidje Sranfenberfidierung bergütet für alle
Sranttjeiten, melcbe nidt bitrd) grobes ©elbftberfcbulben ent»

ftanben finb, fomie für Heinere Unfälle, melcbe eine ©rroerbS»

unfäbigfeit 001t meniger als bier 2ßod)ln gur Solge baben,
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Praktische Dlätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker

von W. Srnn-Snrbienr.

Organ für die «Wellen Pnlililialionen des schweif. Gewerbevereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80. per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

St. Galle», den SV. März 18NS.

Zrcivc nie, was M nicht versiegst,
» Laß Dich legren, was In licdarsst.

Schweizer. Gewerbeverein.
(Offizielle Mittheilung des Sekre-

tariates.)

Der Zentralvorstand nahm
in seiner Sitzung vom 21. März
in Zürich, welcher mich Herr Dr.
Kaufmann als Vertreter des eidg.
Jndustriedepartements beiwohnte,

den Bericht des Herrn Großrath Dr. Huber-Bnrckhardt in
Basel entgegen über die bisherigen Verhandlungen der Fünfer-
kommission, welche vom Zentralvorstand mit Ausarbeitung
eines schweizer. Gewerbegesetz-Entwurfes beauftragt worden
war. Diese Kommission hat in drei Sitzungen einen Ab-
schnitt betr. gesetzliche Einführung von Berufsgenossenschaften
durchberathen. Der Zentralvorstand ist nun über die Zweck-

Mäßigkeit solcher Organisationen und die Durchführbarkeit
bezüglicher Gesetzesbestimmungen getheilter Ansicht. Die
Thätigkeit der Kommission wurde angemessen verdankt. Der
leitende Ausschuß wird, gestützt auf die in der Sitzung des

Zentralvorstandes gewaltete Diskussion eine Vorlage an die

nächste Delegirtenversammlung, welche für Ende Mai d. I.
in Aussicht genommen ist, ausarbeiten. So weit möglich
sollen auch die Sektionen noch vorher begrüßt werden, damit
sie Veranlassung haben, die Frage der Berufsgenossenschaften

zu besprechen und die Delegirtenversammlung um so besser

im Falle sein wird, Stellung zu nehmen zu der Motion,
welche die Herren Favon, Comtesse, Decurtins und Vogel-
sanger im schweizerischen Nationalrath betreffend die obliga-

torischen Syndikate gestellt haben. Auf ein weiteres Haupt-
traktandum der in Schaffhausen stattfindenden Delegirtenver-
sammlung wurde verzichtet.

Sodann beschloß der Zentralvorstand nach Einsichtnahme
des Berichtes über die Ergebnisse der von ihm veranstalteten
Erhebungen betreffend die Stellung des Gewerbestandes zur
Einführung der schweizer. Kranken- und Unfallversicherung,
beschließt:

Den Bundesbehörden sind folgende spezielle Wünsche zur
Berücksichtigung anzuempfehlen:

1. Die Unfallversicherung ist staatlich zu organisiren;
ebenso die Krankenversicherung (unter Vorbehalt der nach-
stehenden Ziffer 4). Beide sind obligatorisch zu erklären für
alle in Industrie, Gewerbe, Landwirthschaft, Handel und Ver-
kehr beschäftigten Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge; ferner
für alle Dienstboten; endlich für diejenigen Geschäftsinhaber
oder selbstständig Erwerbenden, welche nicht ein Jahresein-
kommen von über Fr. 3000 oder ein Vermögen von über
Fr. 50,000 nachweisen können.

Im Uebrigen soll der Beitritt zur Krankenversicherung
allen Personen vom 16. Altersjahre an freigestellt sein;
ebenso der Beitritt zur Unfallversicherung bis zu einer Ver-
sicherungssumme von Fr. 5000.

2. Die Kosten der staatlichen Krankenversicherung sind in
der Regel von den Versicherten selbst zu tragen.

3. Die staatliche Krankenversicherung vergütet für alle
Krankheiten, welche nickt durch grobes Selbstverschulden ent-
standen sind, sowie für kleinere Unfälle, welche eine Erwerbs-
Unfähigkeit von weniger als vier Wochen zur Folge haben,
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nebft ben fèeilungg* îtnb 23erpftegungêfoftert ein Sranfengelb
bi§ auf zwei Srittel beg Surdjfchnittglohneg.

4. Sie Soften ber ftaatlidjen llnfallüerfidjerung finb, fo*
Weit fie nidjt burcö ©taatgbeiträge gebedt werben, zu tragen:

a) für bie Singefteilten unb Slrbeiter zu zwei Srilttljeilen
bom Slr6eigeber, p einem Sritttljeil üom SSerfictjerten

felbft;
b) für bie Sehrlinge bom Sehrmeifter, fofern nidjt im

fcpriftlicben Sefjrbertrag augbrüdlid) etwag Sfnbereg

bereinbart ift.
Sie Haftpflicht ber Slrbeitgeber für Setriebgunfälle ober

Serufgfranfheiten wirb aufgehoben.
5. Sie ftaatliche UnfaHberfidjerung bergütet bem Ser*

fieberten ober feinen Singehörigen allen ©djaben, ber bem

erftern burd) Unfälle innerhalb ober außerhalb ber Serufg*
Übung ohne grobe Sahrläffigteit ober Sorfah entftanben ift.

6. Sie Verhütung bon Sranfljeiten ober Unfällen ift inS=

befonbere p förbern burd;
fpegielle Serorbnungen über SBerlftatteinridjtungen, Sau*

gerüfte, ©icherheitgoorridjtungen ;

Uebermadpng ber Slrbeitöftätten, fpezieß in S3epg auf
©djuhüorridjtungen unb bergleidjen;

©rtheilung non Slufmunterunggpreifen für ®rfinbung ober

rationelle Slnwenbung bewährter Serhütunggmittel ;

görberung ber ®efunbl)eitgpftege in SBerlftätten unb fjfa*
miliett ;

fßufcbarmadpng ber ©rgebniffe ber Unfall* unb Sratif*
heitgftatiftit.

3ur Slugführung foldjer SJlafpahnien finb Seriraueng*
männer ber Sßerficherten als gadjlunbige beipjiehen.

7. Sie Organifation ber ftaatlichen Serfidjerungginftitute
ift möglidjft einfad; unb bolfgthümlid) p geftalten. Sen Ser*
fieberten foil ein wefentlidjer Slntheil an ber Serwaltnng,
Sluffid;t unb ©djabenbeurtheilung gefiebert werben. Ser Sunb
übernimmt bie Soften ber erfteu éinridjtung unb ber SSer=

waltung beiber Serfidjerungginftitute.

©ergebenes.
©djlofienueifterbercin Sujern. (Sorrcfp.) Ser ftabt*

lugernifdje SJteifterDerbanb hat bie bom tit. Saubepartement
in ©ubmiffion auSgefdjriebenen ©chlofferarbeiten für bag

neue lantonale ©cpulgebäube gemeinfdjaftlidt) berechnet unb
eine gemeinfame ©ittgabe gemacht. Sie hohe Stegieruug hat
nun in lobengwertljer Söeife biefe Slrbeiten, mit Slngnahme
eines tieinen Sfjeilg, bem Sereine pgefdjlagen. Sie 3Ser=

tljeituug biefer Sir6eiten im Serbaube felbft würbe in einer

allgemein fehr pfriebenftetlenben Slrt gelögt, fo bafj ein jeber
SJleifter, ber Slrbeit wollte, mit einem Sluftrag bebaept wer«
ben tonnte.

— Slnmerfung ber Stebaftion. ®g fdjeint,
ber Suzernifdje ©djloffermeifteröerein fei raftlog beftrebt, bag

lÖanbwert auf eine gute Safig ftellen zu helfen. Siefeg 25or=

gehen im ©ubmiffiongwefen, fowie bie in lefeter Stummer

btefeg Slatteg gemelbeten (Srrungenfchaften bon ben tit. ®ifen*
hanblungen zeugen bon einem tüchtigen Sorftanbe.

©thweijer. Sdjmiebe* unb SBagnermeiftcipSSerein. Seh*
ter Sage fanb in Sern bie biegjährtge Selegirtenberfammlung
biefeS im legten Saht' gegrünbeten Sereing ftatt. Sefonbern
Slnlafs boten hierzu neben ben ftatutarifdjen ©efdjäften bie

für bie SSagenbauer zu Peretnbarenben gemeinfamen ®in*
gaben bei Slnlafj ber Slugfdjreibungen ber ißoftbirettion. ®g

ift gelungen, ben einfeitigen Zntereffenfampf, berbunben mit
ben haltlog geworbenen Sreigunterbietungen, etwag zurüd*
Zubrängen. ®in weitereg gefchloffeneS unb zielbewußtes Sor*
gehen wirb biefem Srebgübel hoffentlich ben ©runb boH»

fommen abgraben. Sie ©efahr lag nahe, eg möchte ber

©chmiebeberuf infolge mafjlofer Sonfurrenz, ftatt bie ßebeng*

haltuug ber Setheiligten heben zu tonnen, hierin ftetgfort
finten unb baher bie jungen Sräfte aöfchrecfen, fich biefem

Serufe, ber boch audj mit ber Sanbwirthfchaft fo eng Der*
bunbeit ift, zuzuwenben. Samit wäre £anb in §anb ber

Serfall beg einheimifdjen Söagenbaueg gegangen. Offenbar
mujj bie Slugfidjt, bereinft in bem erwählten Seruf ein hin«
reichenbeS Slugfommen finben zu fönnen, ben jungen Serufg*
manu anfpornen, fein befteS Sonnen unb ad feinen f^leiß
aufzuwenden, in feiner Slrbeit ebenbürtig mit anbern bazu*
fteljen. SBenn fich aber bie Sfteifter im Sonturrenztampf ber

billigen greife, nicht ber guten Slrbeit in ben §aaren liegen,
fo lann weber bon einer fèebung in öfonomifcher Stiftung,
nod) bon einer allfeittgen Slugbilbung mehr bie Siebe fein.
3n ber ©rfenntnife biefer Serhältniffe haben fidj eine Seihe
bon ÜMnnern zufammengethan unb Derfud)t, burd) gemein*
fameg Sorgehen bag Uebel an ber SBurzel zu paden. Surd)
bag freunbliche unb fadjgemäfje ®ntgegen!ommen ber Soft*
bireftion bei Stnlafj ber Sergebung ber Slrbeiten würben fie
in ihrem Seftreben unterftüfct unb ermuthigt. Sluch ^Sribate
haben eingefehen, bafj bie Slrbeit zu einem fad)männifd)en
Sarifanfah bei guter Slrbeitgleiftung nicht allein berechtigt,
fonbern in ihrem eigenen wohlberftanbenen Sntereffe liegt.
Stefc ©rfolge berfehlten beim auch nicht, bem Sereitt im
Saufe biefeS 3aljreg eine Sinzahl früher nod) nicht ganz ent*
fdjiebener Stitglieber zuzuführen, fo bah fein Seftanb ge=

fiebert unb grofje SluSficht auf bauernben ©rfolg oorhanben
ift. einzelne wenige noch bemühen fich, hei biefem ®ang
ber Singe burd) allzu billige Offerten bag SBaffer auf ihre
Sliihle zu führen unb bamit bem Serbanbe ein Sein zu
ftellen. Sie werben früher ober fpäter bag Srrige ihrer
fèanblunggweife einfefjen unb bebauern, fo eigenfinnig gegen
ben «Stachel gefdjtagen zu haben.

kantonaler Jöagner« unb S«hmicbcntciftcr=aScrcin
©olotljurn. Sehten ©onntag grünbeten ca. 50 SBagner*
nnb ©chmiebemeifter im „©chroanen" in ©olothurn einen
tantonalen Serbanb. 3n bag Sorbereitungg?Somite würben
gewählt: 91IS Sräfibent: Slbolf 3f<h» ©^miebemeifter, in
©olothurn ; Sizepräfibent : Slbolf ©traufad, ©chmiebemeifter,
in Sohn ; Slftnar : Sari 3äggi, SBagnermeifter, in ©olothurn ;
Saffier: Slnbreag Sanmgartner, SBagnermeifter, in ©olothurn:
weitere ÜDlitgtieber : bie ©chmiebemeifter ©rofjenbadjer in
Sietingen, Slbam in Sellad) unb HüSler in Denfingen unb
bie Sßagnermeifter ©nrp in Sibcrtft unb Slarih in Slieber*

göggen. Stefeg Somite hat innert ÜJlonatgfrift einer aufeer*

orbetttlid) einzuberufenben Serfammtung einen ©tatuten=®nt*
Wurf üorzulegeit.

Ser UnfallncrfidjerungdPerbanb fdjweizer. ©peitgler*
meiftcr, ber 129 Slftiomitglieber zählt, wirb am 27. SJtärz

in Saufanne (ßafino) feine bieSjährige orbentlidje ®eneral*
oerfammlnng halten. ®r befipt bereits ein Sermögen bon
fÇr. 7000. Sag ®intrtttSgelb pro SJlitglieb beträgt fÇf- 10.

Slnmelbungen nimmt entgegen ber ißräfibent: S. ©tegerift
in Sern.

Sie Sehrlingdprüfung SOBintertfjur finbet ©amftag unb

©onntag ben 2. unb 3. Slpril im ©ewerbemufeum ftatt. ©e=

prüft werben 10 Södjter (7 ©djtteiberinnen, 2 Sßeifjnäherin»

neu unb 1 SJlöbelarbeiterin) unb 29 Sehrtinge (8 Sftechanifer,
3 Sleinmedjanifer, 1 fÇriuniechanifer, 1 üflühtemadjer, 7

©d)loffer, 3 SJtaler, 2 Sud)btnber, unb je ein ©cfpeiber,
Zimmermann, ©chreiner unb ißofamenter. §iebon befuchten
13 Sehrlinge bie Serufgfcpule für SOîetattarheiter, bie anbern

mähten ihre Sehre Bei SDÎeifteru in SJintertljur, Seltheim,
Offingen unb SBülflittgen.

Seljrltnggprüfung ©djaffljaufen. 3« ber biegjährigen
Sehrlinggprüfung haben fich 19 Sehrlinge, folgenben Serufg*
arten angehörig, angemelbet: 3 ©chloffer, 1 SCRechatiifer,

1 ©djmieb, 1 ©iefeer, 1 ©pengier, 3 ©chreiner, 1 Zimmer»

mann, 1 Sübler, 2 ©djnetber, 2 ©djuhmadjer, 1 Suchbinber,
1 Sinograph unb 1 Sautechniter.

Sie Slugfteüung ber Sehrlinggarbeiten finbet üom 26.
SJlärz big 3. Slpril in ber ©ewerbeljatle, unb bie Srämirung
ber Slrbeiten, fowie bie Sertheilung ber Sßreife, ©onntag ben
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nebst den Heilungs- und Verpflegungskosten ein Krankengeld
bis auf zwei Drittel des Durchschnittslohnes.

4. Die Kosten der staatlichen Unfallversicherung sind, so-

weit sie nicht durch Staatsbeiträge gedeckt werden, zu tragen:
a) für die Angestellten und Arbeiter zu zwei Dritttheilen

vom Arbeigeber, zu einem Dritttheil vom Versicherten
selbst;

b) für die Lehrlinge vom Lehrmeister, sofern nicht im
schriftlichen Lehrvertrag ausdrücklich etwas Anderes
vereinbart ist.

Die Haftpflicht der Arbeitgeber für Betriebsunfälle oder

Berufskrankheiten wird aufgehoben.
5. Die staatliche Unfallversicherung vergütet dem Ver-

sicherten oder seinen Angehörigen allen Schaden, der dem

ersterv durch Unfälle innerhalb oder außerhalb der Berufs-
Übung ohne grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz entstanden ist.

6. Die Verhütung von Krankheiten oder Unfällen ist ins-
besondere zu fördern durch

spezielle Verordnungen über Werkstatteinrichtungen, Bau-
gerüste, Sicherheitsvorrichtungen;

Ueberwachung der Arbeitsstätten, speziell in Bezug auf
Schutzvorrichtungen und dergleichen;

Ertheilung von Aufmunterungspreisen für Erfindung oder

rationelle Anwendung bewährter Verhütungsmittel;
Förderung der Gesundheitspflege in Werkstätten und Fa-

milieu;
Nutzbarmachung der Ergebnisse der Unfall- und Krank-

heitsstatistik.
Zur Ausführung solcher Maßnahmen sind Vertrauens-

männer der Versicherten als Fachkundige beizuziehen.
7. Die Organisation der staatlichen Versicherungsinstitute

ist möglichst einfach und volksthümlich zu gestalten. Den Ver-
sicherten soll ein wesentlicher Antheil an der Verwaltung,
Aufsicht und Schadenbeurtheilung gesichert werden. Der Bund
übernimmt die Kosten der ersteu Einrichtung und der Ver-
waltung beider Versicherungsinstitute.

Verschiedenes.

Schlossermeisterverein Luzern. (Korrcsp.) Der stadt-
luzernische Meisterverband hat die vom tit. Baudepartement
in Submission ausgeschriebenen Schlosserarbeiten für das

neue kantonale Schulgebäude gemeinschaftlich berechnet und
eine gemeinsame Eingabe gemacht. Die hohe Regierung hat
nun in lobenswerther Weise diese Arbeiten, mit Ausnahme
eines kleinen Theils, dem Vereine zugeschlagen. Die Ver-
theilung dieser Arbeiten im Verbände selbst wurde in einer

allgemein sehr zufriedenstellenden Art gelöst, so daß ein jeder
Meister, der Arbeit wollte, mit einem Auftrag bedacht wer-
den konnte.

— Anmerkung der Redaktion. Es scheint,
der Luzcrnische Schlossermeisterverein sei rastlos bestrebt, das

Handwerk auf eine gute Basis stellen zu helfen. Dieses Vor-
gehen im Submissionswesen, sowie die in letzter Nummer
dieses Blattes gemeldeten Errungenschaften von den tit. Eisen-
Handlungen zeugen von einem tüchtigen Vorstande.

Schweizer. Schmiede- und Wagnermeiste.r-Verein. Letz-
ter Tage fand in Bern die diesjährige Delegirtenversammlung
dieses im letzten Jahr gegründeten Vereins statt. Besondern
Anlaß boten hierzu neben den statutarischen Geschäften die

für die Wagenbauer zu vereinbarenden gemeinsamen Ein-
gaben bei Anlaß der Ausschreibungen der Postdirektion. Es
ist gelungen, den einseitigen Jnteressenkampf, verbunden mit
den haltlos gewordenen Preisunterbietungen, etwas zurück-

zudräugen. Ein weiteres geschlossenes und zielbewußtes Vor-
gehen wird diesem Krebsübel hoffentlich den Grund voll-
kommen abgraben. Die Gefahr lag nahe, es möchte der

Schmiedeberuf infolge maßloser Konkurrenz, statt die Lebens-
Haltung der Betheiligten heben zu können, hierin stetsfort
sinken und daher die jungen Kräfte abschrecken, sich diesem

Berufe, der doch auch mit der Landwirthschaft so eng ver-
bunden ist, zuzuwenden. Damit wäre Hand in Hand der

Verfall des einheimischen Wageubaues gegangen. Offenbar
muß die Aussicht, dereinst in dem erwählten Beruf ein hin-
reichendes Auskommen finden zu können, den jungen Berufs-
manu anspornen, sein bestes Können und all seinen Fleiß
aufzuwenden, in seiner Arbeit ebenbürtig mit andern dazu-
stehen. Wenn sich aber die Meister im Konkurrenzkampf der

billigen Preise, nicht der guten Arbeit in den Haaren liegen,
so kann weder von einer Hebung in ökonomischer Richtung,
noch von einer allseitigen Ausbildung mehr die Rede sein.

In der Erkenntniß dieser Verhältnisse haben sich eine Reihe
von Männern zusammengethan und versucht, durch gemein-
fames Vorgehen das Uebel an der Wurzel zu packen. Durch
das freundliche und sachgemäße Entgegenkommen der Post-
direktion bei Anlaß der Vergebung der Arbeiten wurden sie

in ihrem Bestreben unterstützt und ermuthigt. Auch Private
haben eingesehen, daß die Arbeit zu einem fachmännischen
Tarifansatz bei guter Arbeitsleistung nicht allein berechtigt,
sondern in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse liegt.
Diese Erfolge verfehlten denn auch nicht, dem Verein im
Laufe dieses Jahres eine Anzahl früher noch nicht ganz ent-
schiedener Mitglieder zuzuführen, so daß sein Bestand ge-
sichert und große Aussicht auf dauernde» Erfolg vorhanden
ist. Einzelne wenige noch bemühen sich, bei diesem Gang
der Dinge durch allzu billige Offerten das Wasser auf ihre
Mühle zu führen und damit dem Verbände ein Bein zu
stellen. Sie werden früher oder später das Irrige ihrer
Handlungsweise einsehen und bedauern, so eigensinnig gegen
den Stachel geschlagen zu haben.

Kantonaler Wagner- und Schmiedemeister-Verein
Solothurn. Letzten Sonntag gründeten ca. 5V Wagner-
und Schmiedemeister im „Schwanen" in Solothurn einen
kantonalen Verband. In das Vorbereitungs?Komite wurden
gewählt: Als Präsident: Adolf Jsch, Schmiedemeister, in
Solothurn; Vizepräsident: Adolf Strausack, Schmiedemeister,
in Lohn ; Aktuar: Karl Jäggi, Wägermeister, in Solothurn;
Kassier: Andreas Baumgartner, Wagnermeister, in Solothurn:
weitere Mitglieder: die Schmiedemeister Großenbacher in
Aetingen, Adam in Bellach und Hüsler in Oensingen und
die Wägermeister Sury in Biberist und Maritz in Nieder-
gösgen. Dieses Komite hat innert Monatsfrist einer außer-
ordentlich einzuberufenden Versammlung einen Staluten-Ent-
wurf vorzulegen.

Der Unfallversichernngsverband schweizer. Spengler-
Meister, der 129 Aklivmitglieder zählt, wird am 27. März
in Lausanne (Casino) seine diesjährige ordentliche General-
Versammlung halten. Er besitzt bereits ein Vermögen von
Fr. 7000. Das Eintrittsgeld pro Mitglied beträgt Fr. 10.

Anmeldungen nimmt entgegen der Präsident: K. Siegerist
in Bern.

Die Lehrlingsprüfung Winterthur findet Samstag und

Sonntag den 2. und 3. April im Gewerbemuseum statt. Ge-

prüft werden 10 Töchter (7 Schneiderinnen, 2 Weißnäherin-
nen und 1 Möbelarbeiterin) und 29 Lehrlinge (8 Mechaniker,
3 Kleinmechaniker, 1 Feinmechaniker, 1 Mühlemacher, 7

Schlosser, 3 Maler, 2 Buchbinder, und je ein Schneider,
Zimmermann, Schreiner und Posamenter. Hievon besuchten

13 Lehrlinge die Berufsschule für Metallarbeiter, die andern
machten ihre Lehre bei Meistern in Winterthur, Veltheim,
Ossingen und Wülflingen.

Lehrlingsprüfung Schaffhausen. Zu der diesjährigen
Lehrlingsprüfung haben sich 19 Lehrlinge, folgenden Berufs-
arten angehörig, angemeldet: 3 Schlosser, 1 Mechaniker,
1 Schmied, 1 Gießer, 1 Spengler, 3 Schreiner, 1 Zimmer-
mann, 1 Kübler, 2 Schneider, 2 Schuhmacher, 1 Buchbinder,
1 Lithograph und 1 Bautechniker.

Die Ausstellung der Lehrlingsarbeiten findet vom 26.
März bis 3. April in der Gewerbehalle, und die Prämirung
der Arbeiten, sowie die Vertheilung der Preise, Sonntag den
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